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Ein interessantes 
Programm 
� Eigentumspolitik in Bewegung         
� Durchblick Förderprogrammen Energie
� Clever heizen – 1000 x belohnt
� Der Tanz um den Eigenmietwert
� Apéro

www.hev-luzern.ch



Frühjahrsveranstaltung 30. März 2010

Die Eigentumspolitik 
ist in Bewegung –
Karl Rigert, Präsident HEV Luzern

www.hev-luzern.ch
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Die Eigentumspolitik 
ist in Bewegung –
der HEV Luzern konnte und 
kann viel bewegen 

www.hev-luzern.ch
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Neuer Luzerner 
Mietvertrag  
� Ein ganz zentrales Projekt 
� Anpassungen an Mietrecht
� Anpassungen 
 an heutige Verhältnisse

� Zusammenarbeit mit Partnern

www.hev-luzern.ch

Netto-Mietzins Wohnung 

 

CHF

Netto-Mietzins Garage, Autoeinstellplatz / Autoabstellplatz 
 

CHF

Nebenkosten (nicht aufgeführte Nebenkosten werden nicht geschuldet)          a
konto     pauschal

a)  Heizkosten 

            
              

  CHF

b) Aufbereitung Warmwasser 

            
              

  CHF

c)  Kaltwasserbezug inkl. Grundgebühren 

            
              

  CHF

d)  Betriebskosten Wasserentkalkung 

            
              

  CHF

e)  Hauswartung Treppenhausreinigung inkl. Verbrauchsmaterial 
            

              
  CHF

f)   Garten-Umgebungspflege, Schneeräumung, inkl. Service Geräte und Verbrauchsmaterial                       
  CHF 

g)  Lift inkl. Strom/Wartung 

            
              

  CHF

h)  Allgemeine Strom- und Gaskosten inkl. Grundgebühr 

            
              

  CHF

i)  Betriebsgebühren ARA /KVA /Kanalisation, inkl. Grundgebühr 
            

              
  CHF

j)  TV-Kabelanschluss (Multimedia-Anschlussdose, ohne Dienste) 
            

              
  CHF

k)   Betriebskosten Waschmaschine/Geräte in der Waschküche, inkl. Service-Abonnemente            
              

  CHF

l)  Verwaltungsanteil an Nebenkosten 

            
              

  CHF

m)  

            
              

  CHF

n)  

            
              

 CHF

o)  

            
              

  CHF

Total Nebenkosten 

            
            

  CHF

 

                      

Total Mietzins- und Nebenkosten 

 

CHF

zahlbar im Voraus:          monatlich         vierteljährlich         halbjährlich

Mietzinsanpassung (Nur eine Option ankreuzen)

 auf jeden aufgeführten Kündigungstermin, jedoch          Monate im Voraus.

    gem. Ziff 3.2.1 Allgemeine Bestimmungen

 mit Indexierung Landesindex der Konsumentenpreise bei Vertragsabschluss Punkte (mindestens 5 Jahre)

    gem. Ziff 3.2.3 Allgemeine Bestimmungen

 mit Mietzinsstaffel (sep. Vereinbarung notwendig)

    gem. Ziff 3.2.4 Allgemeine Bestimmungen 

 
    Mietzinsveränderungen vergleiche «Allgemeine Bedingungen für Wohnräume» (Ziff 5).

Stichtag Nebenkostenabrechnung

Als Stichtag für die Nebenkostenabrechnung gilt:  30. Juni   31. Dezember       

Sicherheitsleistungen

Der Mieter spätestens bei Vertragsabschluss (gem. Ziff 3.4.2ff der Allgemeinen Bestimmungen)  
CHF

Privat-Haftpflicht-Police:  ja  nein

Berechnungsgrundlagen

Hypothekarischer Referenzzinssatz          Landesindex der Konsumentenpreise          Kostenstand

Unvollständige Mietzinsanpassung (VMWG 18)

 aufgelaufene Reserve als Berechnungsstand bis Vertragsabschluss CHF          /          %

 Berechnung gemäss separater Vereinbarung, Formular Mietzinsreserve, notwendig

Der Mieter bestätigt, die Allgemeinen Bestimmungen zum Luzerner Mietvertrag (Ausgabe 2010) erhalten, gelesen und v

Das bei der Übergabe zu erstellende Zustandsprotokoll sowie eine allfällige Hausordnung sind integrierender Teil dieses

Ort und Datum  

Der /die Vermieter(in)  
Der /die Mieter(in)

 

Mietzins

monatlich

Vertragsparteien                         
                         

   Zutreffendes ankreuzen. Nachdruck verboten.

Mietobjekt

Luzerner
Mietvertrag

Ausgabe 2010

Herausgegeben von

 Hauseigentümerverband Kanton Luzern

 Hauseigentümerverein Kriens

 Mieterinnen- und Mieterverband Luzern

  SVIT Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft,

Sektion Zentralschweiz

 Luzerner Sachwalterverband

Unter Mitwirkung der 

  Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht, Luzern

Die Allgemeinen Bestimmungen zum Luzerner Mietvertrag (Ausgabe 2010) und das 

Zustandsprotokoll sind integrierender Teil dieses Vertrages und sind diesem beigeheftet.      

Eine Dienstleistung des HEV Kanton Luzern  

Vermieter 

vertreten durch 

Mieter

Name 1. 
      2. 

                 3.

Adresse

PLZ, Ort

Mehrere Mieter haften für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Mietvertrag solidarisch.

Jede Änderung des Zivilstandes (gemäss Ziff 2.3.2 Allgemeine Bestimmungen) ist innert 30 Tagen dem Vermieter schriftlich zu melden.

Mietbeginn   
 

                         
    Mietantritt

 
  

 
       mittags 12.00 Uhr 

Mietdauer  auf unbestimmte Zeit  mit minimaler Laufzeit, erstmals  mit bestimmter Laufzeit, die   

 
 

   kündbar auf den  
   ohne Kündigung endet

Kündigungstermine  per 31. März, 30. Juni, 30. Sept.   auf jedes Monatsende, ausgenommen Ende Dezember

Kündigungsfristen  3 Monate (Wohnräume)  6 Monate (Geschäftsräume)  14 Tage (möblierte Zimmer)

 
 längere Kündigungsfrist:               Monate

Objekt     
 

                           
                       E

WID

 

Adresse    
 

                        
                  EGID

PLZ, Ort

 
 für    Personen     Familienwohnung     Eingetragene Partnerschaft     möbliert

Dazu ferner:   sep. Zimmer  Keller 
    Estrich     

 
 Mansarde  Garage / Einstellpl. Nr.  Abstellplatz Nr.    

Zur Mitbenützung mit den übrigen Hausbewohnern:

 Waschküche  Trockenraum  Wäschehängeplatz   Einstellraum Kinderwagen   

 Garten   Bastelraum   Kinderspielplatz    Einstellraum Fahrräder/Moped  

Benützungsart:   Wohnung   Geschäft    

‚‚

. .

. .

Diese Termine entsprechen den jeweiligen Wohnungsrückgabeterminen.

Eigentumspolitik in Bewegung
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Registerharmonisierung: 
Teilerfolg
� Wenig Spielraum 
 auf kantonaler Ebene

� Ablehnung Meldepfl icht 
 Eigentümer

� Verzicht physische Nummerierung
 

www.hev-luzern.ch

Eigentumspolitik in Bewegung
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Fördergeld Energiespar-
massnahmen
� Einsatz Aufstockung 5 auf 8 Mio
� Erfolg politischer Lobbyarbeit
� Erfolg gute Zusammenarbeit 
 HEV / UWE

 
 

www.hev-luzern.ch

Eigentumspolitik in Bewegung
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 Bildung und Beratung

www.hev-luzern.ch

Eigentumspolitik in Bewegung

� Starke Beratungsnachfrage 
� Erfolgreiche Kursprogramme
� Gute Besucherzahlen
� Hervorragende Partner
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Was wollen 
wir in Zukunft 
bewegen?

 
 

www.hev-luzern.ch

Eigentumspolitik in Bewegung
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Zwillingsinitiative

www.hev-luzern.ch

Was wollen wir in Zukunft bewegen? 
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Abschaffung 
Liegenschaftssteuer

www.hev-luzern.ch

Was wollen wir in Zukunft bewegen? 
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Transparenz 
im Gebührentschungel

www.hev-luzern.ch

Was wollen wir in Zukunft bewegen? 
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Weitere Aktualitäten 
aus dem HEV
� Erfolgsreicher Aufritt Eigenheimmesse
� Klausurtagung des Vorstandes
� Verbesserung der Infrastruktur

www.hev-luzern.ch



Herzlichen Dank 
für Ihre 
Aufmerksamkeit
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